
HINWEIS AUF § 20 DSchG
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstellen (z.B.
Mauern, Gruben, Brandschichten o.ä.) angeschnitten oder Funde
gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Knochen), ist das
Regierungspräsidium Tübingen, Ref. 25 - Denkmalpflege, unverzüglich
zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen.


